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Notwendiger Inhalt einer Bürgschaftserklärung - BGH-Urteil vom       
02.02.1989 - IX ZR 99/88 
 
Notwendiger Inhalt einer Bürgschaftserklärung                        
Bundesgerichtshof, Urteil vom 02.02.1989 - IX ZR 99/88 -             
Leitsatz:                                                            
Sind die den Hauptinhalt der Bürgschaftsverpflichtung                
umgrenzenden wesentlichen Vertragsbestandteile (hier: die            
Bezeichnung der verbürgten Hauptschuld und des Hauptschuldners)      
nicht wenigstens in hinlänglich klaren Umrissen in der               
Bürgschaftsurkunde angegeben, ist die Bürgschaft auch dann wegen     
Formmangels nichtig, wenn die Vertragsparteien sich über den         
Inhalt der Bürgschaftsverpflichtung einig waren.                     
 

 

 


